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Rundbrief Nr. 10 / 2017 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
unser Rundbrief hat diese Themen: 
 
1. Veröffentlichung personenbezogener Daten im Pfarrbrief 
2. Mitarbeitervertretungswahlen 2018 
 
 
1. Veröffentlichung personenbezogener Daten im Pfarrbrief 
 
In Pfarrbriefen können weiterhin personenbezogene Daten, wie zum Beispiel Taufen, Eheschlie-
ßungen usw., veröffentlicht werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Betroffenen die Gelegen-
heit eingeräumt bekommen haben, bei der zuständigen Pfarrei Widerspruch gegen die Veröffent-
lichung einlegen zu können. Auf das Widerspruchsrecht ist einmalig jährlich im Pfarrbrief hinzu-
weisen.  
 
Folgende Formulierung können Sie hierzu verwenden: 
 
Sehr geehrte Gemeindemitglieder, 
 
sollten Sie einer Veröffentlichung Ihrer personenbezogener Daten nicht zustimmen, bitten wir um 
Widerspruch bei Ihrem für Sie zuständigen Pfarrbüro.  
 
Pfarrbriefe, die im Internet veröffentlicht werden, dürfen nur personenbezogene Daten enthalten, 
wenn der Betreffende ausdrücklich zugestimmt hat. Ein Hinweis auf ein Widerspruchsrecht reicht 
hier nicht aus! 
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2. Mitarbeitervertretungswahlen 2018 
 
Am 15. März werden neue Mitarbeitervertretungen (MAV) für die Amtszeit von vier Jahren ge-
wählt. Die Wahl findet auf der Ebene jeder Kirchengemeinde statt. In den Kirchengemeinden, in 
denen bereits eine MAV existiert, ist diese für die Wahlvorbereitung verantwortlich. Dort, wo mo-
mentan keine MAV existiert, liegt die Verantwortung für die Vorbereitung der Wahl beim Dienst-
geber (also der Pfarrer der Kirchengemeinden). 
 
Ihre Aufgaben dabei ist es, eine Mitarbeiterversammlung zur Bildung eines Wahlausschusses 
einzuberufen. Das Erzbischöfliche Ordinariat hat Sie darüber mit Brief vom 27. Oktober 2017 
informiert. Wir bzw. Ihre Verwaltungsbeauftragten übernehmen die damit zusammenhängenden 
Arbeiten gern für Sie. Ihr Verwaltungsbeauftragter wird dieses Thema deswegen in den nächsten 
zwei Wochen mit Ihnen besprechen. 
 
Viele Grüße aus Obrigheim 
 
 
 
das Team der Verrechnungsstelle 
 


